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Gem. * Fl-stck. * Flur

Anschrift

Obj.-Dok.-Nr.

Hoyerswerda, Stadt

Bautzener Straße 18

Zeißig * 201/1 * 2

Zwei Seitengebäude (mit Oberlaube) und Scheune eines Bauernhofs; Seitengebäude im Winkel 
aneinandergebaut, beide Obergeschoss Fachwerk mit Oberlaube, das eine mit Durchfahrt in den Hof, 
Scheune Schrotholz, Schrotholzscheune landschaftstypisch, Anwesen Zeugnis bäuerlichen Lebens und 
Wirtschaftens vergangener Zeiten, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Zeißig ist ein Straßenangerdorf mit gewannartiger Streifenflur. Auf Plänen  aus dem 18. Jahrhundert 
(Schenk und Adam Friedrich Zürner, Karte der Oberlausitz, 1759) ist Zeißig ein Ort mit Vorwerk und 
zeitweise einer Herren-Schäferei. Das Dorf besitzt einen breiten und langen Dorfanger, der an seinem 
nördlichen Ende einen Abschluss mit vier Höfen erkennen läßt. Zeißig wurde 1996 Hoyerswerda 
eingemeindet. Nummer 18 befindet sich außerhalb des Straßenangers an der den Ort östlich tangierenden 
Straße nach Bautzen. Es handelt sich um einen alten Bauernhof, der mit seinen Bauten authentisch 
erhalten ist. Unter Schutz stehen zwei Seitengebäude, die im Winkel aneinandergebaut sind. Beide weisen 
im Obergeschoß Fachwerk mit einer Oberlaube auf, wobei das eine mit Durchfahrt in den Hof versehen ist. 
Ebenfalls unter Schutz die Scheune in Schrotholz als eine der wenigen verbliebenen regionaltypischen 
Bauten dieser Bauart. Das in seltener Originalität erhaltene Anwesen ist Zeugnis bäuerlichen Lebens und 
Wirtschaftens in vergangenen Zeiten und zeugt zudem von einer alten Bauweise. Deshalb bestehen eine 
baugeschichtliche und eine wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung.
LfD/2012

Denkmaltext

bez. 1768 (Scheune); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)Datierung
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